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Antwort bitte unter Anführung der Geschäftszahl 

 
 
Zahl:  LAD-VD-B254-10026-3-2013 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesstraßengesetz 1971, das 
Containersicherheitsgesetz, das Führerscheingesetz, das Gefahrgutbeförderungsgesetz, 
das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996, das Güterbeförderungsgesetz 1995, das 
Kraftfahrliniengesetz, das Straßentunnel-Sicherheitsgesetz, das Luftfahrtgesetz, das 
Bundesgesetz über Sicherheitsmaßnahmen bei ausländischen Luftfahrzeugen und 
Luftfahrtunternehmen, das Bundesgesetz über den zwischenstaatlichen Luftverkehr 2008, 
das Schifffahrtsgesetz, das Seeschifffahrtsgesetz, das Eisenbahngesetz 1957, das 
Postmarktgesetz, das Telekommunikationsgesetz 2003, das Amateurfunkgesetz 1998, das 
Funker-Zeugnisgesetz 1998 sowie das Bundesgesetz über Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz-
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) geändert werden; 
Stellungnahme 

 

Bezug: BMVIT-17.501/0001-I/PR3/2013 

 

 
Zu dem mit obbez. Schreiben übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Bundesstraßengesetz 1971, das Containersicherheitsgesetz, das Führerscheingesetz, das 

Gefahrgutbeförderungsgesetz, das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996, das 

Güterbeförderungsgesetz 1995, das Kraftfahrliniengesetz, das Straßentunnel-

Sicherheitsgesetz, das Luftfahrtgesetz, das Bundesgesetz über Sicherheitsmaßnahmen 

bei ausländischen Luftfahrzeugen und Luftfahrtunternehmen, das Bundesgesetz über den 

zwischenstaatlichen Luftverkehr 2008, das Schifffahrtsgesetz, das Seeschifffahrtsgesetz, 

das Eisenbahngesetz 1957, das Postmarktgesetz, das Telekommunikationsgesetz 2003, 

das Amateurfunkgesetz 1998, das Funker-Zeugnisgesetz 1998 sowie das Bundesgesetz 

über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 

(Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz-Bundesministerium für Verkehr, 
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Innovation und Technologie) geändert werden, erlaubt sich das Amt der Burgenländischen 

Landesregierung folgende Stellungnahme abzugeben: 

 

Eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte des Bundes kann gemäß Art. 131 Abs. 4 Z 2 

lit. b B-VG in der Fassung BGBl. I Nr. 51/2012 in Rechtssachen in Angelegenheiten der 

Vollziehung des Bundes, die nicht unmittelbar von Bundesbehörden besorgt werden 

vorgesehen werden. Derartige Bundesgesetze, dürfen gemäß Art. 131 Abs. 4 B-VG nur 

mit Zustimmung der Länder kundgemacht werden, was folgende Regelungen des 

zugrundeliegenden Entwurfes betrifft: § 35 Gefahrgutbeförderungsgesetz, § 13a 

Straßentunnel-Sicherheitsgesetz, § 78 Abs. 2 Eisenbahngesetz, § 84 Abs. 2 

Eisenbahngesetz und schließlich § 32a Bundesstraßengesetz. 

 

Des Weiteren hat die Landeshauptleutekonferenz in den letzten Jahren mehrfach betont, 

keiner Verschiebung von Kompetenzen zulasten der Länder außerhalb der 

Bundesstaatsreform zuzustimmen.  

 

Die Verschiebungen der Kompetenzen innerhalb des gegenständlichen Entwurfes sind 

nicht vom Beschluss der Landeshauptleutekonferenz vom 24. Oktober 2012 umfasst, 

weshalb die erforderliche Zustimmung vor einer diesbezüglichen Beschlussfassung der 

Landeshauptleutekonferenz nicht erteilt werden kann.  

 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme ergeht an die E-Mail Adresse 

„begutachtungsverfahren@parlament.gv.at“. 

 

Mit freundlichen Grüßen!  

 

Für die Landesregierung: 
Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Mag. Werner Zechmeister 
 

 
 
 

21/SN-468/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 3

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



Zl.u.Betr.w.v.        Eisenstadt, am 15.02.2013 
 
1. Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien 
2. Präsidium des Bundesrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien 
3. Allen Ämtern der Landesregierungen (z.H. der Herren Landesamtsdirektoren) 
4. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregierung, 

Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
 
zur gefälligen Kenntnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen!  

 

Für die Landesregierung: 
Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Mag. Werner Zechmeister 
 
 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. 

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter 
http://www.signaturpruefung.gv.at 

Die Echtheit eines Ausdruckes kann durch Vorlage beim Absender verifiziert 
werden. Details siehe: http://e-government.bgld.gv.at/amtssignatur 
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